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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.02.2011

Rechtssatz

Wegweiser zu einer Baustelle, welche das Firmenlogo verwenden, haben in der Regel jedenfalls auch einen

Werbezweck. Im konkreten Fall war der Wegweiser nicht bei der letzten Kreuzung bzw Zufahrt zur Baustelle

angebracht, sondern etwas weiter entfernt an einer stärker befahrenen Straße. Es stand daher o5enkundig der

Werbezweck im Vordergrund.

Der Umstand, dass ein derartiger Baustellenwegweiser das Au8nden der Baustelle für die Lieferanten erleichtert und

daher auch im Interesse der Verkehrssicherheit liegt, begründet bei Einhaltung der sonstigen Voraussetzungen die

Bewilligungsfähigkeit des konkreten Wegweisers, bedeutet jedoch nicht, dass dieser bewilligungsfrei aufgestellt werden

könnte.

Verantwortlich für die Werbung ist in der Regel jenes Unternehmen, in dessen wirtschaftlichen Interesse die Werbung

angebracht wurde und nicht jene Person, welche die Werbung konkret angebracht hat.

Zuletzt aktualisiert am

28.03.2011

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at
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